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Mitteilungen der Gemeinde 
  

 
 Ausgabe: 49. Woche 2020 Datum: 04.12.2020 Abgabefrist: Mittwoch 12.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei 
Aufgrund des Feiertages Maria Empfängnis bleibt am Dienstag, 08. Dezember 2020 die Gemeindekanzlei geschlossen. Ab 
Mittwoch sind wir wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Feiertag. 

Wässerwasser Triftbach - Brunjimatten - Tamatten 
Das Wässerwasser vom Triftbach über die Brunjimatten nach Tamatten wird am Montag, 07. Dezember 2020 am Triftbach 
abgestellt. Wir bitten um Kenntnisnahme. 

Neues Kehrichthäuschen 
An der Dammstrasse in Saas-Grund wurde ein weiteres öffentliches Kehrichthäuschen errichtet. Dort können ab sofort die 
offiziellen, gebührenpflichtigen Säcke sowie Altpapier & Karton (mit der Gebührenschnur der Gemeinde Saas-Grund über 
Kreuz gebunden) deponiert werden.  

Frauen- und Müttergemeinschaft - Aufnahme Neumitglieder, Maria Empfängnis 
Am Dienstag, 08. Dezember 2020 um 19.00 Uhr feiern wir eine Andacht, bei der unsere Neumitglieder in die Frauen- und 
Müttergemeinschaft aufgenommen werden. Wir sind erfreut, auch in diesem Jahr wieder ein paar Frauen in unsere Ge-
meinschaft aufnehmen zu dürfen. Ihr seid herzlich eingeladen die Andacht mit uns mitzufeiern.  
 

Weihnachtsmesse Ü60 
Aufgrund der Anordnungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird es in diesem Jahr leider keine Weihnachtsfeier 
Ü60 geben. Wir möchten auch in dieser ungewöhnlichen Zeit ein wenig Weihnachtsstimmung verbreiten und laden alle ab 
60 Jahren mit Partner zu einer Weihnachtsmesse in der Pfarrkirche am Mittwoch, 16. Dezember 2020 um 09.00 Uhr ein.  
Es gelten die allgemeinen Schutzmassnahmen der Behörden. Herzlich Willkommen! 
 

Falls jemand Interesse hat, den diesjährigen Kassabericht der Frauen- und Müttergemeinschaft einzusehen, kann er sich 
bei Denise Zurbriggen oder Claudine Zurbriggen melden. 

Schul- und Gemeindebibliothek Saas-Grund 
Die Bibliothek bleibt bis Mitte Dezember 2020 aufgrund der kantonalen Anordnung gegen die Ausbreitung von Covid-19 
geschlossen. Die Schulklassen dürfen während der Schulzeit Medien ausleihen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, über den Online-Katalog (www.3910.ch/bibliothek.html) Medien anzuschauen, auszuwäh-
len und entweder per Mail (bibliosaas@hotmail.com) oder Whats-App (079 / 478 02 13) die Liste der gewünschten Medien 
an mich zu senden. 
Ich werde in meinem Treppenhaus eine Bibliothekstasche mit Ihrem Namen und den gewünschten Medien bereitstellen. 
Wer Medien zurückbringen will, kann diese wie bisher in die Rückgabebox vor der Bibliothek legen.  
 

Alle Medien wurden bis Ende Dezember 2020 verlängert. Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. 

SMZO Spitex Saastal - Stellenausschreibung Pflegefachperson 40-60% 
Als Pflegefachperson 40-60% erwartet Sie eine verantwortungsvolle und weitgehend selbständige Tätigkeit.  
Wir unterstützen Menschen in herausfordernden Situationen dabei, so selbstbestimmt und selbständig wie möglich zu 
Hause leben zu können. Sind Sie motiviert, Ihren Teil dazu beizutragen? Dann erwartet Sie ab 01. Januar 2021 oder nach 
Vereinbarung in Saas-Grund, Spitex Saastal diese neue Herausforderung. 
 

Möchten Sie mehr wissen? 
Nähere Auskünfte zu Ihrem Aufgabengebiet erhalten Sie unter der Nummer 027 / 922 31 80. Frau Adelheid Charvet-
Zurbriggen freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.  

Danke 10% Rabatt bei Denner 
Als Dankeschön für das uns entgegengebrachte Vertrauen während des ganzen Jahres erhalten Sie am Freitag, 04. De-
zember 2020 und Samstag 05. Dezember 2020, 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment.* 
 

Nicht verpassen: Vom 01. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2020 erhalten Sie pro Einkauf ab CHF 100.00 die 
Autobahnvignette 2021 für nur 35.00 statt 40.00.* 
 

(*ausgenommen Spirituosen, Schaumweine und Champagner, Tabakwaren, Gebührensäcke/-marken, Vignetten, Gut-
scheine, Bons und Mobile Voucher. Gutscheine und Rabatte sind nicht kumulierbar.) Solange Vorrat 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Denner Team Saas-Grund. 
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Info der Pfarreien Saas-Grund und Saas-Balen bezüglich Stiftmessen und Gedächtnissen 
Seit Dienstag können ohne weiteres rund 50 Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. So werden in diesem Monat 
Dezember 2020 in den Pfarreien Saas-Grund und Saas-Balen alle Stiftmessen und Gedächtnismessen wie im Pfarrblatt 
gedruckt gehalten. Die im Monat November 2020 ausgefallenen Stift- und Gedächtnismessen werden alle im Monat Januar 
2021 gefeiert werden. Die genauen Daten entnehme man dann bitte dem Pfarrblatt. Auch die noch ausstehenden Gedächt-
nisse mit anschliessendem Grabbesuch werden in den nächsten Monaten nachgeholt - nach Absprache mit den Angehö-
rigen. 
Solange die 50-Personen-Regel gilt, werden wir in der Vorabendmesse am Samstag und vor Feiertagen bis auf weiteres 
keine Stiftmessen und Gedächtnisse feiern können. Diese müssen auf die Werktagmessen verteilt werden. Auch werden 
wir zukünftig die Stiftmessen besser auf die einzelnen Werktaggottesdienste aufteilen, denn es macht wenig Sinn, dass wir 
in manchen Werktagmessen 5 bis 10 Jahrzeiten und Gedächtnisse haben und dann in anderen gar keine. Die Angehörigen 
und Verwandten mögen sich bitte untereinander organisieren, was die Teilnahme an den Stiftmessen und Gedächtnismes-
sen der gleichen Familie oder Verwandtschaft betrifft. 
In unserem Alters- und Pflegeheim St. Antonius werden die Gottesdienste wie im Pfarrblatt angegeben in der schönen 
Hauskapelle gefeiert. Dabei wechseln sich die Bewohnerinnen und Bewohner des zweiten und dritten Stockwerkes bis auf 
weiteres jeweils ab. Für die Pensionäre auf der Demenzstation (erster Stock) wird nach Möglichkeit jede Woche vor Ort 
eine Andacht mit Kommunionfeier gehalten. Wir danken an dieser Stelle der Pflegeperson Charlotte Truffer-Fux ganz herz-
lich, die diese Aufgabe übernehmen wird. Sie wird dann im Februar 2021 den entsprechenden Kurs im Bildungshaus St. 
Jodern absolvieren. Auf diese Weise sind alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Heims seelsorglich gut betreut. Auch 
sind Pfarrer Konrad und Pfarrer Amadé für persönliche Seelsorge- oder Beichtgespräche gerne bereit.  
Die Verantwortlichen der Pfarreien Grund und Balen danken herzlich für das uns entgegengebrachte Verständnis und 
wünschen der gesamten Bevölkerung eine frohe und besinnliche Adventszeit und dann ein gesegnetes Weihnachtsfest mit 
viel Freude und Frieden in den Herzen! Nehmen wir weiterhin grösstmögliche Rücksicht aufeinander, bleiben wir gesund 
und zuversichtlich. Im neuen Jahr wird sich die gesamte Situation bestimmt beruhigen und normalisieren, so hoffen wir ganz 
fest! Dankeschön. 

Studio zu vermieten 
Ab sofort bis Ende Wintersaison 2020/2021 vermieten wir ein schönes möbliertes Studio im Parterre unseres Einfamilien-
hauses. Das Studio besteht aus einer Küche, einem kombinierten Wohn- und Schlafraum und WC mit Dusche. Waschkü-
che kann mit dem Vermieter gemeinsam genutzt werden. Parkplatz vorhanden, Preis nach Absprache. (Kann auch teils 
unmöbliert gemietet werden). Das Haus befindet sich in ruhiger Lage und ist eine Gehminute von der nächsten öffentlichen 
Bushaltestelle entfernt. Interessiert? Dann melden Sie sich unter der Nummer 076 / 534 69 69. 

Coronavirus COVID-19 - Lockerung der kantonalen Massnahmen 
Angesichts der veränderten Situation hat der Staatsrat beschlossen, die vom Bund im Rahmen der COVID-19-Verordnung 
besondere Lage beschlossenen Massnahmen ab 14. Dezember 2020 anzuwenden.  
Dies bedeutet zum Beispiel, dass: 

• spontane Zusammenkünfte von mehr als 15 Personen im öffentlichen Raum (öffentliche Plätze, Promenaden, Parks) 
verboten sind. 

• Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten sind. 
• private Veranstaltungen im Familienkreis und im Freundeskreis (die nicht an öffentlich zugänglichen Orten, z.B. zu 

Hause, stattfinden) auf zehn Personen beschränkt bleiben. Die maximale Anzahl von Personen schliesst Kinder ein. 
Restaurationsbetriebe werden unter Einhaltung des Schutzplans und der in der COVID-19-Verordnung besondere 
Lage festgelegten Regeln wieder geöffnet:  

• Die Gruppengrösse darf vier Kunden pro Tisch nicht überschreiten. Diese Regel gilt weder für Eltern mit ihren 
Kindern noch für Kantinen und Tageseinrichtungen in Pflichtschulen.  

• Schliessungszeiten von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 
• Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.  
• Das Konsumieren an der Bar ist erlaubt, wenn die Gäste währenddessen sitzen und der erforderliche Mindestab-

stand von 1.50 Meter zwischen den Gästen eingehalten wird.  
• Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen sowie die Veranstaltung von Tanzveranstaltungen sind verboten. 

Die Öffnung von Museen und Galerien, Bibliotheken, Archiven und vergleichbaren kulturellen Einrichtungen für die 
Öffentlichkeit ist zulässig und erfordert die Einhaltung des Schutzplans, ebenso wie der Betrieb von Fitness- oder 
Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen. 
Das Tragen einer Maske bleibt Pflicht  

• in allen Einrichtungen und geschlossenen Räumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, 
• in öffentlichen Verkehrsmitteln und Wartebereichen des öffentlichen Verkehrs,  
• in den Aussenbereichen von Anlagen und Einrichtungen wie Geschäften, Theatern, Kinos, Konzertsälen, Restau-

rants, Bars, Märkten und Weihnachtsmärkten,  
• in belebten Fussgängerzonen in Stadtzentren oder Dörfern und überall dort, wo die Kon-

zentration von Menschen es unmöglich macht, die notwendigen Abstände einzuhalten,  
• in geschlossenen Räumen bei der Arbeit. 

 

Weihnachtsmärkte werden in Übereinstimmung mit der Umsetzung eines Schutzplans und 
den in der COVID-19-Verordnung besondere Lage festgelegten Regeln bewilligt.  

  
 

Gemeinde Saas-Grund 
Saastalstrasse 390 
CH-3910 Saas-Grund 
 

 

027 957 24 31 

info@3910.ch 
www.3910.ch 
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